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Ausführungsbestimmungen über das Verfahren und die Feststellung von Ver-
stößen gegen die Antidiskriminierungsrichtlinie der Stadt Offenbach am Main 

1. Zuständigkeit 
1.1. Die / Der Antidiskriminierungsbeauftragte ist in koordinierend-bearbeitender 
Funktion zuständig für die Bearbeitung und Dokumentation von Beschwerden und 
Hinweisen über Diskriminierungen, die ihren Grund in der Abstammung, dem Ge-
schlecht, der Hautfarbe, der Sprache, der Heimat oder Herkunft, dem Glauben, der 
Religion, den politischen Ansichten oder der Weltanschauung, einer Behinderung, im 
Alter oder in der sexuellen Orientierung haben. 

1.2. Für alle übrigen Beschwerden (z. B. Dienstaufsichtsbeschwerden) und Hinweise 
außer den unter 1.1 genannten Sachverhalten besteht die Zuständigkeit unter Be-
rücksichtigung der verwaltungs- und stadtkonzerninternen Regelungen bei der Orga-
nisationseinheit (OE), deren Bedienstete betroffen sind. 

2. Behandlung von Beschwerden und Hinweisen 
2.1. Die / Der Antidiskriminierungsbeauftragte erfasst die bei ihr / ihm eingehenden 
Beschwerden und Hinweise gem. 1.1 dieser Ausführungsbestimmung und leitet die-
se an die betroffenen OE innerhalb der Stadtverwaltung und des Stadtkonzerns wei-
ter. 

2.2 Betreffen die Beschwerden und Hinweise Stellen außerhalb der Stadtverwaltung 
oder des Stadtkonzerns, so nimmt die / der Antidiskriminierungsbeauftragte direkt mit 
diesen Kontakt auf und führt eine Klärung herbei. 

2.3 Von der Leitung der betroffenen OE ist eine Darstellung des Sachverhaltes und 
ein Vorschlag zum Umgang mit der Beschwerde / dem Hinweis zu erarbeiten und der 
/ dem Antidiskriminierungsbeauftragten vorzulegen. Die Frist hierfür beträgt i. d. R. 
vier Wochen. 

2.4 Sofern die unter 2.3 genannte Darstellung des Sachverhaltes und / oder der Vor-
schlag zum Umgang mit der Beschwerde / dem Hinweis Anlass zu Nachfragen oder 
weiterem Klärungsbedarf geben, ist die / der Antidiskriminierungsbeauftragte berech-
tigt, dies gegenüber der Leitung der OE zu formulieren und in Abstimmung mit dem 
Personalamt, der Personalvertretung, der Frauenbeauftragten, dem behördlichen 
Datenschutzbeauftragten und ggf. der Schwerbehindertenvertretung eigene Sach-
verhaltsermittlungen durchzuführen. Die gesetzlichen Regelungen des HBG, HPVG, 
HGlG, HDSG sowie anderer betroffener Gesetze sind dabei zu beachten. 

2.5 Soweit sich die / der Antidiskriminierungsbeauftragte dem Vorschlag der betroffe-
nen Leitung der OE bzgl. Weiterverfolgung bzw. Abhilfe nicht anschließt, ist die An-
gelegenheit mit den betroffenen OE-Leitungen zu erörtern. Kommt eine Einigung 
nicht zustande, ist die Angelegenheit mit den zuständigen Dezernentinnen / Dezer-
nenten zu erörtern und erforderlichenfalls im Magistrat zu entscheiden. 

3. Vermittlung 
Betreffen die Beschwerden und Hinweise über Diskriminierung das Verhalten exter-
ner Dritter sind alle OE verpflichtet, im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten ihre 
Vermittlung anzubieten bzw. auf die Antidiskriminierungsstelle hinzuweisen. 
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